
Öffentlicher Vortrag der Rüsselsheimer Hospizhilfe zum Thema „Organspende“ 
am 23. November 2016 
 
Referentin: Katherina Auerhammer,  
Oberärztin 2. med. Klinik, Intensivstation und Transplantationsbeauftragte im GPR Klinikum 
 
Frau Auerhammer zeigte zunächst die aktuelle Lage in Deutschland auf und nannte 
beeindruckende Zahlen: Über 10.000 schwer kranke Patienten warten auf ein Spenderorgan.  
Allein auf eine neue Niere hoffen etwa 8.000 Patienten, durchschnittliche Wartezeit: 6 bis 7 Jahre.  
Demgegenüber stehen im Jahr 2015 lediglich 877 postmortale Organspender. 
Im internationalen Vergleich bzgl. Bereitschaft zur Organspende liegt Deutschland in Europa im 
unteren Drittel; pro Million Einwohner tragen hier 10,7 Personen einen Organspendeausweis. 
Spanien führt die Liste mit 35,9 Personen an. 
 
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist die bundesweite Koordinierungsstelle für die 
Organspende. Sie ist ausschließlich für Koordinierung und Organisation der postmortalen 
Organspende verantwortlich. Die Organspende, Entnahme, Vermittlung und Übertragung unterliegt 
den Regelungen des deutschen Transplantationsgesetzes.  
 
Das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) ist seit 1. Dezember 1997 in Kraft. Es regelt die 
Spende, Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen, die nach dem Tod oder zu 
Lebzeiten gespendet werden. Das TPG sieht verschiedene Kontrollmechanismen vor, um 
Missbrauch zu verhindern, und schafft Rechtssicherheit für Spender, Empfänger und alle an der 
Organentnahme Beteiligten. Es sorgt für Transparenz und Chancengleichheit unter allen 
Organempfängern, da die Verteilung streng nach bundesweit einheitlichen Richtlinien erfolgt.  
 
Das TPG verpflichtet die Bundesärztekammer, Richtlinien zu einzelnen Bereichen der 
Transplantationsmedizin zu erstellen, die sich am Stand der medizinischen Wissenschaft 
orientieren. Die Richtlinien werden von der ständigen Kommission Organtransplantation der 
Bundesärztekammer erarbeitet. Neben medizinischen Experten gehören ihr Juristen, Ethiker, 
Patienten und Angehörige von Organspendern an.  
 
Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer wurde über die Voraussetzungen für eine 
Organspende referiert. So muss z.B. ein Protokollbogen unabhängig von zwei Ärzten mit 
entsprechender Qualifikation ausgefüllt werden. 
 
Damit bei einem Verstorbenen Organe entnommen werden dürfen, müssen zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein: Der Verstorbene oder - stellvertretend - seine Angehörigen müssen in die 
Organentnahme eingewilligt haben. Und der Tod muss nach den Richtlinien der 
Bundesärztekammer eindeutig festgestellt worden sein.  
 
Die Referentin schilderte ausführlich den Ablauf einer Organspende. Alle Beteiligten müssen 
schnell und Hand in Hand arbeiten, auf Spender- wie auch auf Empfängerseite. 
 
Organe, die gespendet werden können: Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Darm. 
 
Grundsätzlich kann jeder Mensch Organspender werden. Für die Organspende gibt es keine 
feststehende Altersgrenze. Entscheidend ist der Zustand der Organe. Ob ein Organ transplantiert 
werden kann, entscheiden medizinische Tests nach Feststellung des Hirntodes - und letztlich der 
Arzt, der die Organe transplantiert. So können auch Organe älterer Spender für ältere Empfänger 
in Frage kommen. Völlig unabhängig vom Alter kann die Augenhornhaut gespendet werden.  
Der bisher älteste Spender war 98 Jahre alt. 
 
Welche (Vor-)Erkrankungen schließen eine Organspende aus?  
Akute Krebserkrankung; Positiver HIV-Befund. Bei allen anderen Erkrankungen entscheiden die 
Ärzte nach den vorliegenden Befunden, ob Organe für eine Entnahme in Frage kommen. 
 



Minderjährige können ab dem 16. Lebensjahr ihre Bereitschaft zur Organspende auf einem 
Ausweis dokumentieren. Der Widerspruch kann bereits ab dem 14. Lebensjahr erklärt werden. 
 
Ist die Organspende möglich, wenn gleichzeitig eine Patientenverfügung besteht? - Ja: Wer seine 
Organe nach dem Tod spenden möchte, um anderen Patienten zu helfen, sollte in seiner 
Patientenverfügung zum Thema Organspende eindeutige Angaben machen. Um in einer 
Patientenverfügung der Organspende den Vorrang vor dem Abbruch von intensivmedizinischen 
Maßnahmen einzuräumen, wird in einem Arbeitspapier der Bundesärztekammer beispielsweise die 
folgende Formulierung vorgeschlagen:  
 
"Ich stimme einer Entnahme meiner Organe nach meinem Tod zu Transplantationszwecken zu. Es 
ist mir bewusst, dass Organe nur nach Feststellung des Hirntodes bei aufrechterhaltenem 
Kreislauf entnommen werden können. Deshalb gestatte ich ausnahmsweise für den Fall, dass bei 
mir eine Organspende medizinisch in Frage kommt, die kurzfristige (Stunden bis höchstens wenige 
Tage umfassende) Durchführung intensivmedizinischer Maßnahmen zur Bestimmung des 
Hirntodes nach den Richtlinien der Bundesärztekammer und zur anschließenden Entnahme der 
Organe."  
 
Die gut besuchte Veranstaltung ließ nur wenige Fragen offen, deren Beantwortung Frau 
Auerhammer nicht schuldig blieb.  
Auch auf diesem Wege bedankt sich die Rüsselsheimer Hospizhilfe herzlich für den interessanten 
und informativen Vortrag. 
 
 


